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 Niederschlagswasser, Versiegelung, Wasserhaushalt 
 
In der Begründung sowie in den textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan sind 
Bemühungen erkennbar den lokalen Wasserhaushalt zu erhalten, (wasserdurchläs-
sige Beläge der Stellplätze, Dachbegrünung bei möglichen aber nicht festgesetzten 
Flachdächern, Verbot von Schottergärten, Ausschluss von Dachflächen aus unbe-
handelten Metallen, etc.). Zum Thema Umgang mit anfallendem Niederschlagswas-
ser wird lediglich ausgeführt, dass bei Neuerrichtung zusätzlicher baulicher Anlagen 
oder bei Ersatz bestehender Bebauung die Regelungen des WHG anzuwenden sind 
und das Niederschlagswasser auf den Grundstücken zu versickern ist.  
 
Hierzu ergeht die Anmerkung und Empfehlung, dass sofern durch vorbeschriebene 
Tätigkeiten eine zusammenhängende versiegelte Einzugsgebietsfläche von mehr als 
800m² entsteht eine Wasserhaushaltsbilanz aufzustellen ist und geeignete Maßnah-
men zur Niederschlagswasserbewirtschaftung zu wählen sind. 
 
Bei der Erstellung der Entwässerungskonzepte sind unabhängig von der Bilanzgröße 
des Einzugsgebietes die Maßnahmen zur Bewirtschaftung des anfallenden Nieder-
schlagswassers so zu wählen, dass hinsichtlich der 3 Komponenten einer Wasser-
haushaltsbilanz (Verdunstung, Grundwasserneubildung und Ableitung) eine möglichst 
weitest gehende Annäherung an den unbebauten Referenzzustand sichergestellt wird. 
Maßnahmenvorschläge sind entsprechend Tabelle 3 des DWA Merkblattes 102-3 zu 
wählen. 

 
 Sturzfluten/Hochwasservorsorge: 
 
Auf das Thema Sturzfluten/Hochwasservorsorge wurde bereits unter Pkt.3.3.2 der Be-
gründung sowie in den Hinweisen der textlichen Festsetzungen eingegangen. 
Die aktuellen Sturzflutgefahrenkarten sind zu beachten und bei der weiteren Planung 
zu berücksichtigen. 
 
Es ist sicherzustellen, dass durch die künftige Bebauung keine Verschlechterung für 
die umliegenden Grundstücke hinsichtlich einer möglichen Gefährdung durch Sturzflu-
ten entsteht. Entsprechende Nachweise sind im Zuge der Beteiligung nach § 4 Abs. 2 
BauGB zu erbringen. 

 

 

 




